


   

          
  

          
      

 
 

          
   

            
 

                
     

 





eine ausreichende Besonnung der Bestandsgebäude (…)
sichergestellt ist“. (Seite 4)
Ergebnis: „Mit der (…) vorgesehenen Bebauung ist im Bereich der
Everhardtstraße 50 und der Stammstraße 111 eine planungsbedingte
Unterschreitung der Mindestempfehlung nach dem Positionspapier
der Stadt Köln, wonach ein Wohnraum einer Wohnung am 21. März
mindestens 2 h besonnt wird, verbunden.“ (Seite 2)
Auf Seite 18 ihres Papiers kommen die Gutachter auf die
Stammstraße 113 zu sprechen. Laut Bebauungsplan soll schräg
gegenüber dem Haus ein Wohnturm entstehen, der acht Geschosse
umfasst und eine Höhe von 26,5 m aufweist. Acht Geschosse. 26,5
Meter. Für zahlreiche Menschen in meinem Haus heißt das: Der
Achtgeschosser dimmt ihnen die Sonne weg.
Im Gutachten der Lohmeyer GmbH liest sich das so: „Für die
Südfassaden der Stammstraße 109 bis 113 ist für das untere Drittel
bis zur Hälfte dieser Fassaden eine planungsbedingte Minderung von
mehr als 30 % oder mehr als 4 h berechnet. An den darüber
liegenden Fassadenbereichen liegt die Reduktion der möglichen
direkten Besonnung bei bis zu 30 % bzw. bis zu 4 h. In einem
begrenzten Bereich an den Südfassaden der Stammstraße 111 und
113 ist dadurch eine Besonnungsdauer von weniger als 2 h im
Planfall ausgewiesen. (…) An der Ostfassade der Stammstraße 113
führt die Planung zu einer Reduktion der Besonnungsdauer von mehr
als 30 % in der unteren Fassadenhäfte und bis zu 30 % in der oberen
Fassadenhäfte.“ (Seite 18)

Eine Verwirklichung des Bebauungsplans würde also bedeuten, dass
auch in meinem Haus  Wohnraum nicht
ausreichend besonnt werden könnte. 
Von daher hat mich folgende Aussage des Gutachtens (Seite 20)
sehr verwundert: „An der Stammstraße 113 befinden sich im
Erdgeschoss Garagen. Das Kriterium zur Mindestbesonnungsdauer
findet somit hier keine Anwendung, da es sich nicht um eine
Wohnnutzung handelt.“ 

Diese Aussage ist falsch, das Gutachten in diesem Punkt fehlerhaft.
Wie die Autoren der Lohmeyer GmbH zu ihrer Darstellung kommen,
weiß ich nicht. Ein Blick in die Akten der Baugenehmigung zeigt
jedenfalls, dass das Erdgeschoss der  zwei
Garagen, aber eben auch eine Wohnung, die seit September 2021
vermietet ist, umfasst (eine Kopie Grundriss EG habe ich beigefügt).
Die Gutachter halten in einer Tabelle (Seite 20) noch einmal fest,
dass eine Bewertung der Besonnungsverhältnisse im Haus
Stammstraße 113 „nicht erforderlich“ sei: Wegen fehlender
Wohnnutzung im Erdgeschoss müsse die Frage, ob das Kriterium der
Stadt Köln erfüllt sei, gar nicht gestellt werden.

Diese Darstellung weise ich als falsch zurück. Vielmehr ist die
Tabelle (Seite 20) dahingehend zu korrigieren, dass sich im
Erdgeschoss der Stammstraße 113 eine Wohnung befindet und dass
dort das Kriterium der Stadt Köln zur Mindestbesonnungsdauer bei
Verwirklichung der Planung nicht erfüllt wird.

Eine Bebauung, die die Tageslichtverhältnisse in mehreren
Bestandsgebäuden der Umgebung so verschlechtert, dass nicht
einmal die reduzierten Kriterien der Stadt Köln erfüllt werden, darf
meiner Einschätzung nach nicht durchgedrückt werden. Ich erinnere



mich noch an Schlagzeilen in der Lokalpresse, nach denen die Stadt
Köln die Vermietung einer tadellosen Wohnung wegen nicht
vorschriftenkonformen Lichteinfalls untersagt hat. Würde die Stadt
anderswo den Neubau von Wohnungen, die am 21. März weniger als
2 h besonnt werden, erlauben?
Wenn langjährige Anwohner in dunklen Wohnungen leben müssen,
damit der Investor ein paar zusätzliche Objekte vermarkten kann,
geht dies nicht in Ordnung. In den Stellungnahmen, die Nachbarn
aus dem Veedel während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteilung im
Januar 2021 abgegeben haben, trifft man immer wieder die Sorge,
dass rund um die Franz-Geuer-Straße „mit zweierlei Maß gemessen“
wird. „Wieso zählt die Wohnqualität für die Mieter der neuen
Gebäude mehr als die der bisherigen?“, heißt es da. Oder: „Ich bin
nicht für das Maximum an herausholbarem Bauvolumen auf Kosten
aller Menschen, die dort im Umfeld wohnen.“ 
Die neue Bebauung muss sich in Höhe und Geschosszahl an der
Bestandsbebauung orientieren.

Es gibt einen weiteren Grund, aus dem der Vorhabenbezogene
Bebauungsplan „Franz-Geuer-Straße“ abzulehnen ist: die auf der
Stammstraße (gegenüber der Hofeinfahrt zwischen den Häusern
Stammstraße 109 und 111) geplante Einfahrt in die Tiefgarage. Die
Stammstraße ist bislang eine relativ ruhige Einbahnstraße. Der
Verkehr in die und aus der Tiefgarage wird dies ändern. Vor allem in
Stoßzeiten ist ein erheblicher Rückstau zu erwarten. In den Häusern
Stammstraße 109 bis 113 liegen viele Schlafzimmer zur Straße hin:
Die Menschen werden sich an Belästigungen durch Lärm und Licht
sowie durch das Öffnen/Schließen und die Beleuchtung der
Garagentore gewöhnen müssen. Die Stammstraße dient außerdem
als Schulweg zur Everhardstraße: Mehr Verkehr bedeutet weniger
Sicherheit für die Kinder.
Die Einfahrt zur Tiefgarage sollte verlegt werden weg von der
Stammstraße. Zu prüfen wäre die An- und Abfahrt über die
Verlängerung der Everhardstraße sowie die Planstraße B. Auch an
der Fuchsstraße würde die Zufahrt zur Tiefgarage Sinn machen.
Ein letzter Satz gilt den schönen Platanen auf der Stammstraße. Der
Planung entnehme ich, dass die Bäume vor den Häusern
Stammstraße 109, 111 und 113 verschwinden sollen. Dies muss
verhindert werden. Schützen Sie die alten Bäume! 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freundliche Grüße.

Name:

Vorname:

Straße und

Hausnummer:

Postleitzahl:

Ort:

E-Mail:

Telefon:

Einwilligung zur

Datenschutzerklärung: Ja

Gesendet über: https://www.stadt-koeln.de/service/onlinedienste/stellungnahme-bb-
plan/index.html

-----



Planverfahren: Offenlage Franz-Geuer-str.
Ihre Stellungnahme: öffentlichen Auslegung des VEP -Franz-Geuer-Straße in Köln -

Ehrenfeld
Hallo Stadt Köln,
als ehemalige „Ehrenfelderin“ habe ich hier noch viele Freunde, die
gemeinsam mit mir die vorliegenden Planungsunterlagen mit großem
Ärger durchgeschaut haben. Vieles haben wir nicht verstanden. Da
die meisten im Urlaub sind, haben sie mich gebeten, Ihnen
wenigstens die frustrierte Stimmung weiterzugeben. 
Die Flächengrößen der einzelnen Baufelder, der Tiefgarage und der
Anbauten sind völlig unklar dargestellt und passen nicht zum Text.
Wo liegen MU West und MU Ost genau? Wir konnten uns nicht
einigen. Warum gibt es nur von einigen Baufeldern eine Ansicht? Wo
liegt die Quariersgarageneinfahrt? Usf....
Offen bleibt auch die Frage, wie bei zeitlich versetzten Bauabläufen
sichergestellt werden kann, dass die maximal zulässige Geschoss-
und Grundfläche tatsächlich eingehalten werden.
Wenn wir das richtig verstehen, wird das Grundstück mit der
Tiefgarage fast vollständig bebaut. Jedenfalls lassen die Ausnahmen
mit den unterirdischen Anbauten das ja wohl zu. Eine so extreme
Bebauung gab es vorher nicht und ich empfinde sie als
besorgniserregend. Diese drastische Erweiterung ist völlig
unverhältnismäßig. Alle, mit denen ich gesprochen habe, wünschen
sich eine kleinteilige Umgebung und dass sich die Baukörper in das
Gefüge des bestehenden Wohnviertels einpassen. Wohnraum und
Gewerbe um jeden Preis ist doch auch keine Lösung.
Die fast vollständige Bebauung des Grundstücks fällt aufgrund der
Begrünung nicht auf, so ihre Aussage in der Planbegründung. Der
Schein ist also gewahrt. Doch wie glaubhaft ist das und wie
funktioniert es? Wie sieht eine Erstbepflanzung aus und wie lange
hält diese? Ohne klare Vorgaben kann ich mir kein Bild machen.
Was, wenn Schottergärten oder karg bepflanzte Flächen entstehen?
Das kann doch nicht der Weg sein, mit dem jetzt jeder sein
Grundstück zubauen kann.
Der vorgelegte Grünplan sieht zwar Baumpflanzungen vor, allerdings
weniger als zuvor auf dem Grundstück standen. Insbesondere im
Hinblick auf die Auswirkungen der massiven Bodenversiegelung ist
der Plan zu vage. Die Bäume, die direkt auf oder neben der
Tiefgarage gepflanzt werden sollen, haben es mehr als schwer. Ihr
Wurzelraum ist begrenzt, was ihre Vitalität gefährdet. Dies konnte
man gut im ehemaligen Siemensgelände beobachten, wo sich in den
letzten Jahren niemand mehr um den Baumbestand gekümmert hat,
bis dieser schließlich komplett beseitigt wurde.
Wir brauchen dringend mehr Grünflächen in Ehrenfeld. Es wäre toll,
wenn diese allen zur Verfügung stünden und nachhaltig sowie
ökologisch wertvoll gestaltet würden. Das sollte das Wichtigste sein,
damit wir den negativen Einfluss der Gebäude auf unser Mikroklima

Von: online-formularversand@stadt-koeln.de

An: 61-Bauleitplanung

Betreff: Stellungnahme Bebauungsplan ? öffentliche Auslegung

Datum: Donnerstag, 31. Juli 2025 19:33:12

Anlagen: Stellungnahme Offenlage Franz-Geuer-Str. 30.07.25.pdf

Folgende Information oder Nachricht wurde über das Online-Formular 'Stellungnahme

Bebauungsplan – öffentliche Auslegung' am 31.07.2025 19:33:10 an Sie geschickt





Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes

Franz-Geuer-Straße in Köln -Ehrenfeld

30.07.2025

Anpassung des Flächennutzungsplans

Die Darstellung als besonderes Wohngebiet (WB) im 
Flächennutzungsplan unterstreicht die Absicht der Stadt Köln, das
Wohnen im Bestand zu stärken. Die geplante Umwidmung zum urbanen 
Gebiet (MU) droht jedoch, den sensiblen Charakter der 
angrenzenden Wohngebiete zu beeinträchtigen und widerspricht 
somit den städtebaulichen Leitlinien, die die Stadt durch ihr 
bestehendes Planungsinstrumentarium verfolgt. Ein MU-Gebiet, das 
zwischen MI- und Kerngebieten (MK) eingeordnet wird, birgt die 
Gefahr, dass es eine zentrierte gewerbliche Nutzung zulässt, die 
in ihrer Konzentration das angrenzende Wohnumfeld erheblich 
stören könnte. Die Unterscheidung der Gebietsarten ist nicht nur 
ein planerisches Instrument, sondern auch eine wichtige 
rechtliche Grundlage, die die städtebauliche und soziale 
Integrität im Stadtbezirk Ehrenfeld und im bestehenden 
Bebauungsplan sichert.

Um die Entwicklung von Wohnflächen aktiv zu fördern, hat die 
Stadt Köln bei den Wohngebäuden des MI-Gebiets bereits Maßnahmen 
ergriffen Die textlichen Festsetzungen der 1. Änderung des 
rechtskräftigen Bebauungsplans schließen störende Nutzungen aus, 
um die Lebensqualität der bestehenden Wohnbebauung nicht zu 
gefährden. Diese Festsetzungen sind nicht willkürlich, sondern 
basieren auf den Erfordernissen eines besonderen Wohngebiets und 
untermauern das übergeordnete Ziel des Flächennutzungsplans mit 
seiner Darstellung als WB-Fläche.

Ergänzend dazu wurde in Ehrenfeld durch den Rat der Stadt Köln 
eine Milieuschutzsatzung beschlossen, die einen weiteren 
Schutzmechanismus etabliert und die Nutzungseinschränkungen 
zugunsten der bestehenden Wohnnutzung noch weiter verschärft.

Die zu erwartenden Auswirkungen der geplanten Nutzung eines 
urbanen Gebiets auf den Charakter des angrenzenden Mischgebiets 
sowie auf die Wohn- und Nutzungsqualität sind nicht zu 
vernachlässigen. Die vorliegenden Lärmschutzprognosen für das MU-
Gebiet zeigen, dass die Immissionswerte signifikant höher sind 
als die Richtwerte für das WB/MI sowie die notwendigen 
Immissionsgrenzwerte für gesundes Wohnen. Diese Diskrepanz 
unterstreicht die Unvereinbarkeit der geplanten Nutzung mit den 
geltenden Vorschriften und dem von der Stadt verfolgten 
Schutzziel.

Ein urbanes Gebiet, das durch eine wesentliche Erhöhung des Maßes
der baulichen Nutzung gekennzeichnet ist, stellt eine qualitative
und rechtliche Beeinträchtigung des Erhaltungsanspruchs der 
charakteristischen Merkmale des angrenzenden MI-Gebiets dar. Die 
Stadt Köln ist sowohl durch das Entwicklungsgebot des 
Flächennutzungsplans als auch durch die Vorgaben des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplans an klare rechtliche 
Rahmenbedingungen gebunden.
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Anpassung des Genehmigungsverfahrens
Die angestrebte städtebauliche Verdichtung muss aufgrund der 
Pflicht zu einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden infrage 
gestellt werden. Eine ungeprüfte Aufstockung der baulichen 
Ausnutzung, wie sie die geplante Neuregelung der überbaubaren 
Grundstücksflächen vorsieht, widerspricht den Prinzipien einer 
achtsamen und nachhaltigen Stadtentwicklung. Zudem gefährdet sie 
die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte im Wohnungsbau 
und der Lebensraumgestaltung, die gemeinschaftlich erreicht 
wurden.

Da im vorliegenden Fall Regelungen getroffen werden, die die 
städtebaulichen Vorgaben des rechtsverbindlichen Bebauungsplans 
neu definieren, ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren gemäß
§ 13a BauGB nicht mehr gerechtfertigt. Die durch die textlichen 
Festsetzungen des VEP ermöglichte erhöhte bauliche Ausnutzung der
Grundfläche erfordert eine umfassende Prüfung im Rahmen eines 
regulären Genehmigungsverfahrens. Nur so können die Rechte der 
betroffenen Grundstückseigentümer geschützt und die im 
Flächennutzungsplan festgelegten Entwicklungsziele eingehalten 
werden. Die Stadt Köln muss letztlich die vielschichtigen Aspekte
der Planung in Einklang bringen, um die Identität und 
Lebensqualität der Stadtteile nicht zu gefährden.

Gez.: Initiative Stadtraum Ehrenfeld 
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Von:

An: 61-Bauleitplanung

Betreff: Bebauung Franz-Geuer-Straße

Datum: Freitag, 1. August 2025 22:39:35

Sehr geehrtes Team der Stadt Köln,

als langjährige Anwohnerin der Franz-Geuer-Straße habe ich erfahren, dass drei der Baumriesen (Platanen) der

Baumaßnahme zum Opfer fallen sollen. Dies erfüllt mich angesichts von Klimakrise und zunehmender

ökologischer Verödung der Innenstadt mit Entsetzen und Empörung. Nicht nur  beleben diese Bäume das

Ehrenfelder Stadtbild und sind vor allem während der heissen Jahreszeit unschätzbar als Schattenspender

sondern stellen auch Nist und Aufenthaltsort für vielfältige Vögel sowie Kleinstlebewesen wie z.B.

Eichhörnchen dar.

Es kann nicht sein dass der Wert von gewachsener Natur willkürlich & einfach mit einem Federstrich

Baumaßnahmen zum Opfer fällt die letztlich kommerziellen Interessen dienen.

Ich möchte dazu gerne eine schriftliche Stellungnahme und widerspreche als direkt betroffene Anwohnerin

dieser Maßnahme der Baumfällung auf das Schärfste.

Mit besten Grüßen

Von meinem iPhone gesendet





Betreff: Offenlegung VEP Franz-Geuer-Str. in Köln-Ehrenfeld Nr: 66461/16

Datum: 28.06.2025, 14:49 Uhr

An:  

Cc: 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Offenlegung zu o.g. VEP lauft seit dem 26.06. und endet mit der Einsendefrist für
Stellungnahmen am 31.07.25.
Unterlagen können unter www.beteiligung-bauleitplanung.koeln ab sofort eingesehen werden. 
 
Mir ist aufgefallen, dass der Grünordnungsplan auf einer Grünbestandserfassung vom
22.05.2024 basiert, also eine Erhebung nach dem Abbruch der Siemens-Bebauung . 
Vor Abbruch der Siemensbebauung hat die Stadt eine Fällgenehmigung für den Großteil des
bestehenden Baumbestandes erteilt und darin 55 Ersatzbaumpflanzungen auf dem Grundstück
gefordert.Die textliche Festsetzungen sehen 42 Baumneupflanzungen vor.
Mit der Neuplanung wird in den textlichen Festlegungen eine GRZ in Teilbereichen von 0,9
zugelassen. Über diesen Wert hinaus sind laut textlicher Festsetzung außerhalb der durch
Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen sonstige Anlagen in unbestimmter
Größe zugelassen. Weitere Baugrenzenüberschreitungen z.B. für Terrassen sind zudem textlich
zugelassen. Mithin ist nicht nur in Teilbereichen eine 100% Versiegelung umsetzbar.  
Im Ausstellungsbeschluss vom Mai 2020 wurde eine umfassende Grünflächenreduzierung
beschlossen, die nach dem KoopBLM gefordert wurden. Dabei ist nicht nachvollziehbar auf
welcher Grundlage die Begründung zum Verzicht basiert, dass ausreichend Ausgleichflächen im
Inneren Grüngürtel vorhandene seien. Eine konkrete Benennung der
Ersatzanpflanzungsstandorte oder ein Zeitpunkt der Umsetzung erfolgt nicht.
Ich hoffe Sie nehmen zu der Planung Stellung und stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Mit besten Grüßen

 
 



Planverfahren: Bauplan Franz-Geuer-Str

Ihre Stellungnahme: Hallo liebe Stadt Köln, 

Ehrenfeld ist ein wirklich schönes Viertel, das aber schon jetzt wenig

große alte Bäume hat. Ich finde es wirklich sehr traurig und

kurzsichtig, diese Bäume in der Franz-Geuer-Straße für ein neues

geplantes Gebäude zu fällen. Sie spenden Schatten und bieten damit

im Sommer schöne Erholungsstellen. Auch für die dort geparkten

Autos ist dieser Aspekt wichtig. Außerdem ist Klimaschutz so aktuell

und wichtig und überall werden zur Kühlung der Städte Bäume

gepflanzt, da ergibt es doch gar keinen Sinn, hier große Bäume zu

fällen. Von der Luftverbesserung durch sie ganz zu schweigen, so

nah an der viel befahrenen Inneren Kanalstrasse. Ich bitte Sie daher

sehr dringend, bei diesem Bauprojekt die Bäume stehen zu lassen!!

Mit freundlichen Grüßen und voller Hoffnung, 

Name:

Vorname:

Straße und

Hausnummer:

Postleitzahl:

Ort:

E-Mail:

Telefon:

Einwilligung zur

Datenschutzerklärung: Ja

Gesendet über: https://www.stadt-koeln.de/service/onlinedienste/stellungnahme-bb-

plan/index.html

Von: online-formularversand@stadt-koeln.de

An: 61-Bauleitplanung

Betreff: Stellungnahme Bebauungsplan ? öffentliche Auslegung

Datum: Montag, 7. Juli 2025 22:08:33

Folgende Information oder Nachricht wurde über das Online-Formular 'Stellungnahme

Bebauungsplan – öffentliche Auslegung' am 07.07.2025 22:08:32 an Sie geschickt

-----



Von:

An: 61-Bauleitplanung

Betreff: Bäume in der Franz-Geuer-Str.

Datum: Dienstag, 8. Juli 2025 19:18:19

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe mitbekommen, dass die Bäume in unserer Straße gefällt werden sollen im Zuge
des Neubaus. Ich bitte darum, die Stimmen der Anwohner:innen anzuhören und die Bäume
nicht zu fällen. Sie sind alt, aus ökologischen Gründen relevant und zeitnah nicht zu
ersetzen durch kleinere Nachbepflanzung. Wenn irgendwie möglich: Lassen Sie die
Bäume bitte stehen! 

Mit freundlichen Grüßen, 



Planverfahren: Bebauungsplan Nr. 75222/04 (Franz-Geuer-Straße)

Ihre Stellungnahme: Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Bebauungsplans für das Franz-Geuer-Quartier

spreche ich mich ausdrücklich gegen das Fällen der alten Platanen

an der Franz-Geuer-Straße und Stammstraße aus.

Diese Bäume sind nicht nur ein wertvoller Bestandteil des

Stadtbildes, sondern erfüllen auch eine wichtige ökologische

Funktion:

Sie spenden Schatten, verbessern das Mikroklima, filtern Feinstaub,

binden CO₂ und bieten Lebensraum für zahlreiche Tiere. Gerade im

Zeichen des Klimawandels sind gesunde, alte Stadtbäume von

unschätzbarem Wert und dürfen nicht leichtfertig zerstört werden.

Ich bitte Sie dringend, den Bebauungsplan so zu überarbeiten, dass

die Bäume erhalten bleiben.

Eine klimagerechte Stadtplanung muss sich an den Bedürfnissen der

Bevölkerung und den ökologischen Notwendigkeiten orientieren –

und dazu gehört auch der Schutz gewachsener Stadtbäume.

Mit freundlichen Grüßen

Name:

Vorname:

Straße und

Hausnummer:

Postleitzahl:

Ort:

E-Mail:

Telefon:

Einwilligung zur

Datenschutzerklärung: Ja

Gesendet über: https://www.stadt-koeln.de/service/onlinedienste/stellungnahme-bb-

plan/index.html

Von: online-formularversand@stadt-koeln.de

An: 61-Bauleitplanung

Betreff: Stellungnahme Bebauungsplan ? öffentliche Auslegung

Datum: Donnerstag, 10. Juli 2025 15:49:36

Folgende Information oder Nachricht wurde über das Online-Formular 'Stellungnahme

Bebauungsplan – öffentliche Auslegung' am 10.07.2025 15:49:34 an Sie geschickt

-----









Planverfahren: Franz-Geuer-Straße in Köln-Ehrenfeld

Ihre Stellungnahme: Hallo, 

Da ich das Gefühl habe, dass Stellungnahmen zu Planentwürfen

stark von Anwohnern und Kritikern geprägt sind und kein

repräsentatives Bild der Bevölkerung wiedergeben, möchte ich hier

gerne betonen, dass der Bebauungsplan sehr gut aussieht. 

Ich finde es gut, dass die neuen Bebauungspläne teile der Kritik von

dem Bürgerverfahren von Ende 2020 berücksichtigen. Den Erhalt

einiger der Bäume und auch die zusätzlichen Vorkehrungen für

Grünflächen und Dachbegrünung begrüße ich sehr. Falls es relativ

einfach möglich wäre, zusätzliche Bäume in der Franz-Geuer - und

Stammstraße zu erhalten, würde ich dies auch begrüßen. Ich finde es

auch toll, dass alle Dokumente so transparent geteilt wurden. 

Ich möchte aber sehr klar hervorheben, dass der Wohnungsmangel

in Köln und vor allem in Ehrenfeld ernst ist. Es braucht neuen

Wohnraum, und dies so schnell wie möglich. Ich bin selbst vor 2

Jahren neu nach Ehrenfeld gezogen, in ein Neubauareal in der

Gutenbergstraße. Ohne diese Neuerschließung wäre es mir nicht

möglich gewesen, nach Ehrenfeld zu ziehen. Ich bitte Sie, die

Stimmen der Menschen zu berücksichtigen, die gerne nach Ehrenfeld

ziehen möchten, es ihnen aber auf Grund des fehlenden Wohnraums

nicht möglich ist. Dass im Zuge der Kritik der Anwohner, die

Wohnfläche des geplanten Areals (stark) reduziert wurde, finde ich

dementsprechend auch sehr schade. 

Die Franz-Geuer-Straße & Pelenzstraße sind beides sehr ruhige

Straßen, die von der Nähe zur Venloerstraße profitieren. Die Straßen

als Erholungsort zu bezeichnen, finde ich jedoch sehr irreführend. Sie

laden momentan nicht zum Verweilen ein, die selbstgebaute Bank

habe ich noch nie in Benutzung gesehen und der geplante Neubau

wird diese Straßen zum Vorteil von größeren Teilen von Ehrenfeld

beleben. Ich kann die Anwohner verstehen, die momentan von der

ruhigen Lage profitieren, aber diese sind nicht repräsentativ für

Ehrenfeld.

Name:

Vorname:

Straße und

Hausnummer:

Postleitzahl:

Ort:

E-Mail:

Telefon:

Einwilligung zur

Datenschutzerklärung: Ja

Von: online-formularversand@stadt-koeln.de

An: 61-Bauleitplanung

Betreff: Stellungnahme Bebauungsplan ? öffentliche Auslegung

Datum: Sonntag, 13. Juli 2025 22:34:50

Folgende Information oder Nachricht wurde über das Online-Formular 'Stellungnahme

Bebauungsplan – öffentliche Auslegung' am 13.07.2025 22:34:49 an Sie geschickt



Planverfahren: Stellungnahme zur Bauleitplanung Franz-Geuer-Straße in Köln-
Ehrenfeld

Ihre Stellungnahme: Hallo zusammen.

Hiermit wende ich mich als Anwohnerin (Höhe Venloer
Straße/Piusstraße/Franz Geuer Straße) an Sie mit folgenden
Anliegen:

Einerseits geht es um den Plan, die großen, Schatten spendenden
Bäume in der Franz-Geuer-Straße zu fällen. In einer Zeit wie dieser,
wo ein, wie ich dachte, steigendes Bewusstsein sich in die Richtung
entwickelt, dass wir in den Beton-reichen Städten mehr Grün,
Schatten und Bäume zum ATMEN brauchen, finde ich den Plan,
diese großen, starken Bäume zu fällen, fast eine Schande.

Die Hitze war dieses Jahr schon sehr zu spüren und was bringt es
dann, wenn nur noch mehr Menschen hier wohnen, aber wir durch
eine zeitgleiche Reduzierung der Bäume vermehrt schlechtere Luft
zum Atmen haben?

Somit schafft man, meiner Meinung nach, einfach stumpf mehr
Wohnraum mit zeitgleicher Reduzierung der Wohnqualität für alle
Beteiligten - ob das so erstrebenswert ist, sei jetzt dahingestellt. Mehr
Wohnraum zu schaffen ist natürlich wichtig, doch sollte dabei ein
wichtiger Punkt, wie der Erhalt von Bäumen und Grünflächen,
keinesfalls übergangen werden, denn was haben die Menschen dann
von Wohnungen, wenn man im Sommer kaum gescheite Luft zum
Atmen hat? 

Ein weiterer Punkt ist, dass dieser Teil in Ehrenfeld schon jetzt ein
stark besiedeltes und besuchtes Viertel ist, was verkehrstechnisch
schon jetzt immer wieder eine rote Flagge ist, weil die Straßen,
Fahrradwege und schmalen (!) Bürgersteine kaum diese ganzen
Menschen angenehm geschweige denn wirklich sicher fortbewegen
lassen - gerade für Familien, Kinder und ältere Menschen ist dies
eine starke Herausforderung, die viel Stress und Nerven kosten kann.

Hier ist eine unglaublich hohe Unfallgefahr und da ich mit Blick auf
die Straße wohne, bekomme ich tagtäglich die Kämpfe zwischen
Fahrrad- und Autofahrern mit, sowie die Schwierigkeiten von Polizei
und Rettungswagen in Notfällen sich ihren Weg durch diese engen
Straßen zu bahnen - TROTZ Einbahnstraße.

Da frage ich mich: Wo wollen diese ganzen zusätzlichen Menschen
hin? Und deren Autos? Und deren Fahrräder? Sollen die
Bürgersteige und Straßen nur noch voller werden? Wie kann man
das den Anwohnern zumuten und glauben, dass so ein Leben mit
schöner Lebensqualität zu erhalten wäre?

Von: online-formularversand@stadt-koeln.de

An: 61-Bauleitplanung

Betreff: Stellungnahme Bebauungsplan ? öffentliche Auslegung

Datum: Dienstag, 15. Juli 2025 13:29:45

Folgende Information oder Nachricht wurde über das Online-Formular 'Stellungnahme

Bebauungsplan – öffentliche Auslegung' am 15.07.2025 13:29:44 an Sie geschickt



Gerade am Wochenende, freitags bei dem Gebet in der Moschee
und ab nachmittags ist das hier wirklich ein hoher Stress-Faktor nach
draußen zu gehen, bei der menschlichen Überfüllung. 

Also es sind einige Punkte, die mir persönlich sehr fragwürdig und
nicht ganz durchdacht erscheinen in dieser Planung. 

Wohnraum schaffen ist wichtig, nur bitte nicht mit Tunnelblick und alle
anderen WICHTIGEN Faktoren überspringen, weil das Argument
"Wir brauchen Wohnraum" sich scheinbar den Freifahrtschein nimmt,
möglichst leicht und ohne weitere Überlegungen Baupläne
umzusetzen, wo es meistens doch gar nicht primär der soziale
Aspekt ist, der dahinter steht (aber natürlich als Argument genannt
wird) - seien wir doch mal ganz ehrlich - was bringt Geld? Grünfläche
und Bäume oder Wohnungen... den Preis zahlen die Menschen, die
hier wohnen.

Neue Wohnungen ja - in MAßEN und im EINKLANG mit Natur und
Umgebung und nur dann, wenn auch genug PLATZ für die ganzen
Menschen geschaffen wird, um sich auch AUßERHALB der
Wohnung angenehm und sicher fortbewegen zu können.

Vielen Dank für Ihre Zeit.

Liebe Grüße und alles Gute!
Name:

Vorname:

Straße und

Hausnummer:

Postleitzahl:

Ort:

E-Mail:

Telefon:

Einwilligung zur

Datenschutzerklärung: Ja

Gesendet über: https://www.stadt-koeln.de/service/onlinedienste/stellungnahme-bb-
plan/index.html

-----



 

 

 

 

 

 

Stadt Köln  

Stadtplanungsamt 

 

Stellungnahme  

zum Bauvorhaben Franz-Geuer-Straße in Köln-Ehrenfeld; 

Eingereicht am 21.07.2025 über das Online-Formular der Beteiligungsplattform der Stadt Köln. 

 

Guten Tag,  

im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplan Entwurf Nr. 66461/16 – Franz-Geuer-

Straße in Köln Ehrenfeld möchte ich wie folgt Stellung nehmen: 

 

1. Umwelt- und Grünflächenaspekte 

 

Aus den aktuellen Planunterlagen geht hervor, dass durch das Vorhaben der alte Baumbestand mit 

ca. 60-jährigen mächtigen Platanen, nur zur Hälfte erhalten wird und durch Neubepflanzung 

„ersetzt“ werden soll. Neubepflanzungen können nur einen Bruchteil zur Kohlenstoffspeicherung 

und zum Mikroklima, Stadtklima durch Verdunstung und zur Artenvielfalt beitragen. Bei Tiefgaragen 

werden zudem i.d.R. kleinbleibende oder schwachwüchsige Baumarten verwendet. 

 

Der Rat der Stadt Köln hat mit verschiedenen Beschlüssen Klimaziele „zur Transformation der 
Stadt“ formuliert. Die Temperaturen sind an Sommertagen im Stadtgebiet (auch in Ehrenfeld) 
bereits über 10 Grad höher als in den Außenbezirken (Daten aus dem Projekt „klimawandelgerechte 
Metropole Köln“ der Stadt Köln), so dass im Rahmen des Hitzeaktionsplan (ebenfalls von der Stadt 
initiiert) ältere Mitbürger und „vulnerable Gruppen“ aufgefordert werden, an heißen Tagen unter 
anderem den Schatten von Bäumen aufzusuchen.  

 

In der aktuellen Planung wurden die Tiefgarageneinfahrten verlegt und die Bebauung Franz-Geuer- 

Straße / Stammstraße zurückgesetzt, um derzeit 8 große Bäume zu erhalten. Danke dafür. 

Dies wäre auch ein Ansatz, um weitere Bäume zu erhalten. Ich verweise hierbei auf die laufende 

Petition (siehe Quellenangabe) mit Stand vom 19.07.2025: 2171 Unterschriften innerhalb 14 Tagen.  

 

Ich rege an, alternative Lösungen zu prüfen, die den Erhalt aller 16 Bäume sichern und den 

prägenden Veedels-Charakter erhalten.  

 

 



 

 

2. Verkehrliche Belastung der Umgebung 

 

Die geplante Bebauung wird zu einer zusätzlichen Verkehrsbelastung in der Franz-Geuer-Straße 

und den angrenzenden Straßen führen, da sie die Hauptzufahrt zu den entstehenden Wohnungen 

darstellt. Seit der Einbahnstraßen - Regelung in der Venloer Straße stellt die Franz-Geuer-Straße 

die einzig zugelassene Wendemöglichkeit dar. Zusätzlich wird die Situation durch die 

„Parkplatzsuchenden“ aufgrund der nahegelegenen Moschee und der Einkaufsmöglichkeiten in der 

Venloer Straße in diesem Bereich verschärft.  

 

Ich bitte daher um eine Überprüfung des vorgelegten Verkehrsgutachtens hinsichtlich realistischer 

Annahmen zum künftigen Verkehrsaufkommen sowie um die Berücksichtigung zusätzlicher 

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Parkraumentlastung. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellenangaben:  

• Open Petition „Rettet die alten Bäume“: https://www.openpetition.de/!zyqfv 

• Klimaziele für Köln: https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/klima-umwelt-tiere/klima/klimaziele-fuer-

koeln 

• Projekt klimawandelgerechte Metropole Köln/DWD: https://www.stadt-

koeln.de/artikel/03279/index.html 

• Hitzeaktionsplan der Stadt Köln: https://www.stadt-koeln.de/artikel/67953/index.html 
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- „Der städtebauliche Entwurf sieht geschlossene Blockrandbebauungen vor und 

greift damit die Typologie der Umgebung auf.“ (S.1) „Die Gebäude an der Franz- 

Geuer-Straße, Pellenzstraße und Stammstraße schließen jeweils an bestehende, 

grenzständige Gebäude an. Hier wird somit die im angrenzenden Bestand vorhande- 

ne, geschlossene Bauweise mit Grenzbebauung weitergeführt.“ (S.12) 

Die Blockrandbebauung ist im gesamten innerstädtischen Bereich die Norm, daran 
lässt sich kaum eine relevante Anpassung an den Baustandard der Umgebung festma- 
chen. Tatsächlich werden die geplanten Neubauten mit bis zu acht Stockwerken die 
Wohngebäude der Umgebung erheblich überragen und letztlich erschlagen. Hier wird 
keine „Typologie“ aufgenommen, hier findet ein radikaler Bruch mit dem Umfeld 
statt. 

 
- „Die bisher offenen, unvollständigen Blockränder zwischen der Franz-Geuer-Stra- 

ße und der Stammstraße im Westen und zwischen der Franz-Geuer-Straße und der 

Fuchsstraße im Süden werden vervollständigt.“ (S.9) 

Das liest sich, als werde hier ein städtebauliches Manko behoben, etwas „Unvollstän- 
diges“ vervollständigt - wiederum eine Aussage mit unverkennbar manipulativem 
Charakter. Der Block zwischen Franz-Geuer-Straße und Stammstraße war nach Süd- 
osten hin nie verschlossen. Bevor das Siemens-Gebäude errichtet wurde, war hier - 
unmittelbar angrenzend - etwa 120 Jahre lang die Fa. Pellenz ansässig. Durch die 
Öffnung des Blocks nach Südosten war eine Belichtung und Belüftung des Blockin- 
nenbereichs stets gewährleistet. Dies ist um so wichtiger, als dieser Innenbereich 
stark versiegelt und daher in seiner mikroklimatischen Situation ausgesprochen pro- 
blematisch ist. Durch den Verschluss mit einem mehr als sechsgeschossigen Gebäu- 
deriegel wird sich diese Situation noch erheblich verschlechtern. 

 
- „Ein weiteres Ziel der Planung ist es, den Autoverkehr im Inneren des Quartiers auf 

ein notwendiges Minimum (insbesondere für die Ver- und Entsorgung) zu begrenzen.“ 

(S.1) 

Dieses Ziel wäre löblich, wenn es zur Reduzierung des Autoverkehrs im Viertel ins- 
gesamt beitragen könnte, tatsächlich wird der Autoverkehr im Viertel aber unver- 
meidlich zunehmen, zu Lasten der umliegenden Straßen und ihrer Bewohner. Dem 
Neubaugebiet selbst gesteht man weitgehend beschauliche Ruhe zu. Was als Entlas- 
tung verkauft wird, ist also in Wirklichkeit nur eine (unfaire) Umverteilung. 

 
- „Der innere Grüngürtel liegt in ca. 300 m Entfernung zum Plangebiet. Die hier vor- 

handenen großzügigen Grünanlagen tragen somit zur Versorgung des Plangebiets mit 

wohnungsnahem Grün bei.“ (S. 4) 

Der innere Grüngürtel in einer Entfernung von 300 m ist kaum für die Versorgung des 
Plangebiets heranzuziehen. Er liegt nicht einmal im Stadtbezirk Ehrenfeld, ist vom 
Plangebiet durch die stark befahrene Innere Kanalstraße getrennt und daher insbeson- 
dere von Kindern und Personen mit eingeschränkter Mobilität schwer bzw. nur unter 
Gefahren zu erreichen. Darüber hinaus ist er im Bereich der Venloer Straße weitge- 
hend versiegelt und zugebaut; die Grünflächen sind bereits jetzt an Wochenenden 
stark überlaufen. 
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- „Die Franz-Geuer-Straße diente bisher allein als Gebietszufahrt. Daher soll sie 

auch zukünftig den Hauptanteil des Ziel- und Quellverkehrs aufnehmen.“ (S.4) „Die 

Anbindung einer der vier Tiefgaragen mit ca. 70 Stellplätzen erfolgt über die Stamm- 

straße. Alle anderen Tiefgaragen mit insgesamt ca. 200 Stellplätzen werden so wie es 

bisher für den Siemens-Parkplatz der Fall war über die Franz-Geuer-Straße ange- 

bunden.“ (S.16) 

Durch diese Formulierung wird insinuiert, dass es sich hier in Zukunft um ein Ver- 
kehrsaufkommen handeln wird, das dem der (gewerblichen) Vergangenheit des Plan- 
gebiets vergleichbar ist. Das ist natürlich keineswegs der Fall. Auf dem Siemens-Ge- 
länge gab es (gegen Ende übrigens ingesamt deutlich abnehmend) lediglich zu den 
Stoßzeiten morgens und am Spätnachmittag ein nennenswertes Verkehrsaufkommen, 
ansonsten blieb es hier werktags ausgesprochen ruhig, am Wochenende gab es prak- 
tisch keinerlei An - und Abfahrten auf dem Gelände. 
Das wird sich natürlich extrem verändern; die hier gelieferte Begründung ist daher 
völlig unsinnig und eine Verhöhnung der in Zukunft erheblich belasteten Anwohner- 
Innen der Franz-Geuer- und der Pellenzstraße. Hier sind zwei TG-Einfahrten im Ab- 
stand von weniger als 100 m geplant, eine davon (im Begründungstext komplett ver- 
schwiegen) an der Pellenzstraße 4, die ebenfalls zum Plangebiet gehört. Dort befin- 
den sich derzeit noch verkehrsberuhigende Poller - aber gibt es vielleicht schon eine 
Planung, hier die Durchfahrt für den Quartiersverkehr zu öffnen? Im Rahmen der 
Bürgerbeteiligung 2020 wurde dies noch vehement bestritten, die Planungssituation 
spricht leider mittlerweile eine andere Sprache. 
Eine u.a. von der SPD-Fraktion in der BV Ehrenfeld angeregte Erschließung über die 
Fuchsstraße (wo sich auch die Tiefgaragen-Einfahrt der Zentralmoschee befindet) 
hätte eine sehr viel schonendere Zufahrtssituation bewirkt, da hier niemand wohnt. 

 
„Es ist eine Mischung aus einer überwiegenden Wohnnutzung und nicht wesentlich 

störenden gewerblichen Nutzungen geplant. Die Verortung folgt den bestehenden 

Strukturen, indem das Gewerbe zwischen Franz-Geuer-Straße und Fuchsstraße ange- 

ordnet wird.“ (S. 9) 

Die Frage der Gewerbeansiedlung bleibt in der Begründung zum Entwurf des vorha- 
benenbezogenen Bebauungsplanes leider - wie so vieles andere - undurchsichtig. Un- 
ter Punkt 5.2 werden lediglich die Baufelder C und D als Ort für die anzusiedelnden 
Gewerbe genannt, dazu der „Quartiersplatz“, bei dem unklar bleibt, welchem Baufeld 
er zugerechnet wird. Das 2020 veröffentlichte „Städtebauliche Planungskonzept“ sah 
Gewerbeansiedlungen explizit im Baukörper B vor; der ist im aktuellen Begrün- 
dungstext aber nicht einmal genannt. Soll das bedeuten, dass hier nun doch kein Ge- 
werbe angesiedelt wird? Oder ist mit dem „Quartiersplatz“ die Südostecke des Bau- 
körpers B gemeint? Möchte man lieber nicht offen eingestehen, dass es hier lärmin- 
tensive Gastronomie geben wird? 

 
- „In Richtung Norden zur Stammstraße ist nur Wohnnutzung vorgesehen, denn hier 

ist auch der umgebende Bestand durch das Wohnen geprägt.“ (S. 9) 

Ist das etwa im an das Plangebiet angrenzenden Bereich Franz-Geuer- und Pellenz- 
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straße anders? Auch hier wird (fast) ausschließlich gewohnt, aber dieser „umgebende 
Bestand“ genießt offensichtlich nicht den Schutz der städtischen Wohnraumplanung. 
Dabei hat die Stadt Köln in den textlichen Festsetzungen der ersten Änderung des 
rechtskräftigen Bebauungsplans störende Nutzungen gerade deshalb ausgeschlossen, 
um die bestehende Wohnbebauung zu schützen. Zudem wird dieses Ziel durch die 
vom Rat der Stadt Köln beschlossene Milieuschutzsatzung in Ehrenfeld gestärkt. Im 
Plangebiet selbst wird eine möglichst ungestörte Wohnnutzung denn auch weitgehend 
umgesetzt, für die umliegenden Bereiche scheint man diese Notwendigkeit nicht 
mehr zu sehen. 

 
- „Das gesamte Plangebiet des Vorhaben- und Erschließungsplans auf dem ehemali- 

gen Siemens-Grundstück einschließlich der neu herzustellenden öffentlichen Grünflä- 

che und Verkehrsfläche erreicht einen Anteil an unversiegelter, offener Bodenfläche 

von mindestens 20%, somit werden gegenüber dem Ausgangszustand von 93% voll 

versiegelter Fläche 13% entsiegelt.“ 

Hier werden schwer nachvollziehbare Behauptungen aufgestellt. Wo sollen die 20% 
unversiegelter offener Bodenfläche auf dem Vorhaben- und Erschließungsplan zu er- 
kennen sein? Wir sehen da nur eine Betonwüste mit vereinzelten Baumpflanzungen 
und begrünten Dächern, die nicht öffentlich zugänglich sind. Zu den bisher 93% voll 
versiegelter Fläche hingegen ist zu ergänzen, dass es sich hier zum großen Teil um 
eine nicht unterbaute Parkplatzfläche gehandelt hat, während zukünftig der Unter- 
grund auf dem Gelände durch ausgedehnte Tiefgaragen ausgefüllt wird wird. Insbe- 
sondere im Baufeld B kann von Entsiegelung keine Rede sein, dieser Bereich wird 
erstmals überhaupt bebaut. 

 
- „Im Plangebiet sind gemäß dem Berechnungsschlüssel des Kooperativen Bauland- 

mo dells mindestens 8.945 m² nutzbare öffentliche Grünfläche erforderlich.“ „Im 

Plangebiet werden zudem 644 m² öffentlich zugängliche Grünflächen in den Erschlie- 

ßungskorridoren vorgesehen. Nach Abgleich mit dem bestehenden Angebot im Um- 

feld (Nähe Innerer Grüngürtel), kann die Forderung nach öffentlichen Grünflächen 

im Plan gebiet verringert werden. Für die Differenz zum ursächlichen Mehrbedarf ist 

gemäß Kooperativem Baulandmodell ein Ablösebetrag zur Mehrbedarfsdeckung zu 

zahlen.“ (S.22) 

Das Kooperative Baulandmodell sieht in seiner 2022 angepassten Form bei einer An- 
zahl von 109 und mehr Wohneinheiten die Möglichkeit einer finanziellen Ablösung 
nicht vor (Punkt 3.5: „Öffentliche beziehungsweise öffentlich zugängliche Grünflä- 
che“). Diese erhebliche Einschränkung bleibt in der Begründung zum Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans komplett unerwähnt und daher auch ohne jede 
Rechtfertigung. 

 
Nicht nur an dieser Stelle rechnet der Schulterschluss zwischen Stadt und Vorhaben- 
träger offenbar damit, dass die von der Planung betroffenen Anwohner nicht so genau 
Bescheid wissen bzw. nicht so genau nachlesen. Schon in den Stellungnahmen der 
Verwaltung zu den kritischen Fragen der Bürgerbeteiligung wurde so verfahren. Da 
hieß es zum Thema der Tiefgaragen-Einfahrten: 







Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes

Franz-Geuer-Straße in Köln -Ehrenfeld

Die Initiative zur Innenentwicklung  wird maßgeblich von einem  Investor initiiert und rea-
lisiert. Die Stadt Köln unterstützt den Investor umfassend, mit dem Ziel, vereinfachte und
beschleunigte Abläufe in der Planung zu ermöglichen und zeitnah zu einer Verbesserung
der Wohnraumsituation in Köln beizutragen.  Der Vorhabenplan gibt dem Investor die
Möglichkeit,  die erforderlichen Baumassen zu bestimmen, um wirtschaftlich tragfähige
Miet- oder Kaufpreise zu erzielen. Gleichzeitig ist der Investor verpflichtet, die Vorgaben
des kooperativen Baulandmodells der Stadt Köln zu berücksichtigen. 

Die Aufgabenstellung im städtebaulichen Wettbewerb, den der Investor beauftragt hat,
richtet sich nach seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Der Investor trägt die finanziellen
Risiken und steuert den Prozess, wodurch er flexibel auf die unterschiedlichen Anforde-
rungen reagieren kann. Dies schließt jedoch auch städtische Nutzungsvorstellungen ein,
die gegebenenfalls durch die wirtschaftlichen Einschränkungen des Investors beeinflusst
werden. Beispielsweise wurde der Bedarf an einem Schulgebäude oder an öffentlichen
Grünflächen auf der Vorhabenfläche zurückgewiesen. Die Stadt Köln müsste substanti-
elle Nachweise zur Finanzierung erbringen, um diese Kriterien durchzusetzen. 

 
Durch die  Reduzierung der  Anforderungen zur Schaffung öffentlicher Grünflächen im
städtebaulichen Wettbewerb konnte der Investor die Baufläche um etwa 8.000 qm erwei-
tern.

Der Aufstellungsbeschluss gestattet dem Investor darüber hinaus, die Bedarfe des ko-
operativen Baulandmodells nur in Vollgeschossen zu ermitteln. Dadurch reduziert sich
der Fächenbedarf aus dem Baulandmodell um 5.000 qm Geschossfläche.
. 
Die Festlegung der Vorhabenfläche als urbanes Gebiet ermöglicht zudem eine Erweite-
rung um 6.000 qm Geschossfläche innerhalb des bestehenden Bebauungsplans. 

Das kooperative Baulandmodell dient dem Zweck, soziale Anforderungen zu berücksich-
tigen  und  eine  gerechtere  Verteilung  von  Bodenwertgewinnen  zu  gewährleisten.  Es
bleibt jedoch kritisch zu hinterfragen, ob die finanziellen Mittel, die durch die o.g. Ver-
günstigungen generiert werden, tatsächlich effektiv in das Vorhaben  reinvestiert wird.
Die o.g. Entscheidung seitens der Stadt Köln erscheinen intransparent, und es bleibt un-
klar, inwiefern die Vergünstigungen der Gewinnmaximierung des Investors dienen. 

Der Verzicht auf den Nachweis öffentlicher Grünflächen auf der Vorhabenfläche wider-
spricht dem Ziel des Baulandmodells, wohnraumnahe und bedarfsgerechte Grünflächen
zu schaffen, und schränkt die Freiraumnutzung für die Bevölkerung im Stadtteil Ehren-
feld unmittelbar und erheblich ein. Die vorliegende Planung löst sich von diesem Auftrag
und sieht die Anlage privater Grünflächen auf Dächern vor. Diese bleiben ausschließlich
den Mietern der jeweiligen Gebäude vorbehalten, die vermutlich auch für die Unterhalts-
kosten dieser Flächen aufkommen müssen.Es ist auch möglich, dass eine Umlagenbe-
lastung über die Nebenkosten für alle Bewohner eingeführt wird. Dies würde bedeuten,
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dass  zusätzliche  finanzielle  Barrieren  den  Zugang  zu  Wohnraum,  insbesondere  zu
öffentlich  gefördertem  Wohnraum,  erschweren  würden.Eine  solche  Kostenbelastung
sowie die vorgesehene Einschränkung der privaten Grünflächennutzung würden nicht
allen gesellschaftlichen Schichten gerecht werden. 

In den letzten Jahren hat die Stadt Köln ihre eigenen Planungen für Wohnbauflächen
kontinuierlich reduziert. Dadurch ist sie zunehmend von den Planungen privater Investo-
ren abhängig.  Diese Abhängigkeit birgt das Risiko, dass die Stadt ihre autonomen Pla-
nungsziele aufgibt, um die Schaffung von Wohnraum sicherzustellen. Es entsteht der
Eindruck, dass die Kontrolle über die eigenen Planungsprozesse schwindet.

Die Kriterien der städtischen Überprüfung der wirtschaftlichen Angaben des Investors
sind intransparent. Inwieweit die Stadt eigene Anforderungen formulieren kann, ist nicht
nachvollziehbar. Dennoch zeigt die Begründung des Vorhabens, dass die Stadt eine akti -
ve Rolle anstrebt. 

Dies umfasst auch die Zulassung von Überschreitungen der überbaubaren Grundstücks-
flächen,  die  lediglich  durch  eine  allgemein  formulierte  Begründung  der  Vegetations-
schicht ausgeglichen werden sollen, ohne dass ein entsprechender Nachweis der Begü-
nung  gefordert wird.  Dies ist im Zusammenhang mit dem fehlenden Nachweis der Er-
satzpflanzungen aus der Baumfällgenehmigung bemerkenswert. Schon jetzt zeigt sich,
dass reduzierte Vorgaben zu einer Herabsetzung des Klimaschutzes führen.

Es bleibt fraglich, inwieweit Nachhaltigkeit und umweltbelastende Aspekte in den vorlie-
genden Planungen berücksichtigt werden. Prognosen deuten auf  Mehrbelastungen in
den angrenzenden Wohngebieten hin. Das Planungskonzept konzentriert sich vor allem
auf die unmittelbare Entwicklung der Vorhabenfläche und vernachlässigt dabei die ökolo-
gischen und sozialen Rahmenbedingungen, die für eine lebenswerte Stadt von entschei-
dender Bedeutung sind. Die Planbegründung enthält keine Angaben dazu, wie sich der
Plan mit bestehendem Recht im geltenden Bebauungsplan und in den angrenzenden
Baugebieten verträgt. 

Zudem ist es entscheidend zu hinterfragen, wie die Nachhaltigkeit und umweltbelasten-
den Aspekte bei den vorliegenden Planungen Berücksichtigung finden. 

Köln,den 29.07.2025
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t♣q❧❥❛♠❣❛✐ ➜❦ ❛❜❡❛❧❧❛❧⑦ ⑧❣❛❢❛ ❡✉❧❧❛❧ q♠❛❜ ❧❣❞❤✐ q♣❢ ➒❵❛❢✐q❧s✐❛❣♣❛ ❛❣❧❛❜→

➜❦❢q✇✇❛❧❤➛❧❥❛❧s❛ ⑨❜❝❧④♣➛❞❤❛ q❧❥❛❢❛❤❛❧ ②❛❜s❛❧⑦ ➝❛❣✐❛❜❛ ⑨❜❝❧④♣➛❞❤❛❧ q❦④

➺❣❛④❥q❜q❥❛❧s➛❞❤❛❜❧ ❢❣❧s ❧q❞❤ ➐♥♥➑❵➓➔ ❧❣❞❤✐ q♣❢ ✉④④❛❧✐♣❣❞❤❛ ⑨❜❝❧④♣➛❞❤❛ ➜❦

♠❛❜❝❞❡❢❣❞❤✐❣❥❛❧⑦



�✁✂✄☎✆✝☎✆✞✟✠✡☛✆✆☛☎☞☞☎
✌✍✎✏✑✒✓✔✍✎✕✖✎✗ ✘✘
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✧✍✤✗★ ✚✛ ✩✩ ✪ ✫✚ ✛✚✚ ✜ ✬ ✚

✭✮✯✰✱✯✰✲✳✰✴✳✵
✶✷✸✹ ✢✺✛✻ ✫✼✚✛ ✚✜✚✚ ✚✚✚✘ ✛✚✙✼ ✚✚
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❄✯❅✯❆✰❇❅✯❈❆❇✴✯❅
✢✣✕✕✍✤✥✏✎✦❉
❊✎✗ ✜✙ ✻✫

✢✍✎ ✽❋❊✢ ❊●❂ ✒✕✖ ✍✒✓
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P❏✓✥✗✓✎✑❘P❏✓✥✗✓✍✖ ❙✯❇❚❯❱❲✴❇✲✳✰✴✳✵
✶✷✸✹ ✢✺✚❳ ✫✼✚✻ ✚✜❳✚ ✚✚✚✚ ❳✫✼✘ ✚✚
✷✶❨ ✽❀❁❂✢✺✫✫❃❃❃

✭✴✯❩✯❅✰❩❬❬✯❅
✩✚✻✪✜✼✙✚✪✩✫❳✫

❁❭✍✓✥✍✓ ✕✒✓✥ ✕✖✍❏✍✎❍P▼❏✔✕◆
✦❪▲✒✔✗✺✎P✕❑▲❍✦✖✍✓ ❏✓✥
❫✍✎❴❪❑▲✖✓✒✕✕✍ ✕✒✓✥ ❖✏✓ ✥✍✎
✺✎P✕❑▲❍✦✖✕✕✖✍❏✍✎ P✍✦✎✍✒✖✗

➦❢ ❣❢✐ ❛❣❧❛❜❢❛❣✐❢ ❛❜④♥❜s❛❜♣❣❞❤r s❣❛ ❵❛❜❛❞❤❧❦❧❥❛❧ ④❝❜ s❛❧ ⑨❜❝❧④♣➛❞❤❛❧♠❛sq❜④ ➜❦ ❡♥❜❜❣❥❣❛❜❛❧

❦❧s sq♠❛❣ q♣♣❛ ❜❛♣❛♦q❧✐❛❧ ➝♥❤❧④♣➛❞❤❛❧ ➜❦ ♠❛❜❝❞❡❢❣❞❤✐❣❥❛❧⑦ ①❧s❛❜❛❜❢❛❣✐❢ ❣❢✐ sq❢ ✇❦❢❢ ❛❣❧❛

➜❦❢q✇❛❧❤➛❧❥❛❧s❛ ⑨❜❝❧④♣➛❞❤❛ ♦♥✇ ❥❛④♥❜s❛❜✐❛❧ ①❦❢✇q➏ ♠❛❜❛❣✐❥❛❢✐❛♣♣✐ ②❛❜s❛❧⑦

ð ➻❣❛❜q❧ ➛❧s❛❜✐ q❦❞❤ s❣❛ ➦❧✐❢❞❤❛❣s❦❧❥ s❛❢ ➨✐qs✐➑♣q❧❦❧❥❢q✇✐❛❢ ➜❦❜ ③❛❜❜❣❧❥❛❜❦❧❥ s❛❜

⑨❜❝❧④♣➛❞❤❛ ❣✇ ③♥❜④❛♣s s❛❢ ➎↔➣➠ ❢✐q✐✐❥❛④❦❧s❛❧❛❧ ➝❛✐✐♠❛②❛❜♠❢♦❛❜④q❤❜❛❧❢ ❧❣❞❤✐❢⑦ ➳❦s❛✇

②❦❜s❛ ♠❛❣ s❛❜ ②❛❣✐❛❜❛❧ ⑧❛✐q❣♣♣❣❛❜❦❧❥ s❛❜ t♣q❧❦❧❥ s❣❛ ⑨❜✉➏❛ s❛❜ q❧❛❜❡❛❧❧♠q❜❛❧ ✉④④❛❧✐♣❣❞❤

➜❦❥➛❧❥♣❣❞❤❛❧ ⑨❜❝❧④♣➛❞❤❛ q❦④ ❞q⑦ ↕➢↔ ✇➵ ②❛❣✐❛❜ ♦❛❜❜❣❧❥❛❜✐⑦ ➝♥❤❧❜q❦✇ ❦❧s ⑨❜❝❧④♣➛❞❤❛ ❢❣❧s

❣✇ ➐♥♥➑❵➓➔ ➡❛s♥❞❤ ❥♣❛❣❞❤②❛❜✐❣❥❛ ❵❛♣q❧❥❛⑦ ⑧❛❜ ➔❛❤❜♠❛sq❜④ ②❣❜s ②❛s❛❜ q❦④ s❛❜

③♥❜❤q♠❛❧④♣➛❞❤❛ ❧♥❞❤ ❣✇ ⑨❜❝❧❥❝❜✐❛♣ ❥❛s❛❞❡✐➼

①❦❢ ➨❣❞❤✐ s❛❜ ➨✐qs✐ ➐✉♣❧ ❣❢✐ s❣❛ ①♠②❛❣❞❤❦❧❥ ♦♥❧ s❛❧ ①❧④♥❜s❛❜❦❧❥❛❧ q❧ s❣❛ ✉④④❛❧✐♣❣❞❤❛❧

⑨❜❝❧④♣➛❞❤❛❧ ➜②q❜ ♦❛❜✐❜❛✐♠q❜⑦ ➍❝❜ s❣❛❢❛ ❵❛②❛❜✐❦❧❥ ②❦❜s❛ q♠❛❜ ❛❣❧❛ ❧❣❞❤✐

❧q❞❤♦♥♣♣➜❣❛❤♠q❜❛❧ ①♠②➛❥❦❧❥ ❣❧ ❵❛➜❦❥ q❦④ sq❢ ♠❛❜❛❣✐❢ ♦♥❜❤q❧s❛❧❛ ①❧❥❛♠♥✐ ❣✇

❧q❤❛❥❛♣❛❥❛❧❛❧ ➭❧❧❛❜❛❧ ⑨❜❝❧❥❝❜✐❛♣ ❥❛✐❜♥④④❛❧⑦ ⑧q♠❛❣ ②❦❜s❛ ❢❛❣✐❛❧❢ s❛❜ ➨✐qs✐ ➐✉♣❧ ②❛s❛❜

s❣❛ ②♥❤❧❥❛♠❣❛✐❢♠❛➜♥❥❛❧❛ ①❦❢♣q❢✐❦❧❥ s❣❛❢❛❜ ⑨❜❝❧④♣➛❞❤❛❧ ❛❜✇❣✐✐❛♣✐r ❧♥❞❤ ②❦❜s❛❧ s❣❛ s♥❜✐

♦❛❜④❝❥♠q❜❛❧ ①❦❢❥♣❛❣❞❤❢④♣➛❞❤❛❧ ♠❛❧q❧❧✐⑦ ⑧❛❜ ➭❧❧❛❜❛ ⑨❜❝❧❥❝❜✐❛♣ s❛❞❡✐ ❣❧ ❛❜❢✐❛❜ ➓❣❧❣❛ s❛❧

❵❛sq❜④ s❛❜ ➦❣❧②♥❤❧❛❜ s❛❢ q❧❥❜❛❧➜❛❧s❛❧ ➭❧❧❛❧❢✐qs✐♠❛➜❣❜❡❢ ❦❧s ❤q✐ sq❜❝♠❛❜ ❤❣❧q❦❢ ❛❣❧❛❧

❥❛❢q✇✐❢✐➛s✐❣❢❞❤❛❧ ➦❣❧➜❦❥❢♠❛❜❛❣❞❤ ④❝❜ s❣❛ ❛❜❤♥♣❦❧❥❢❜❛♣❛♦q❧✐❛ ➍❜❛❣❜q❦✇♦❛❜❢♥❜❥❦❧❥⑦

⑧❣❛ ❥❛❢q✇✐❢✐➛s✐❣❢❞❤❛❧ ❢♥②❣❛ s❣❛ ❢➑❛➜❣④❣❢❞❤❛❧ ⑤✇②❛♣✐♠❛♣q❧❥❛ s❛❢ ➨✐qs✐♠❛➜❣❜❡❢ ➦❤❜❛❧④❛♣s

❦❧s s❛❜ q❧❥❜❛❧➜❛❧s❛❧ ➲q❞❤♠q❜❢❞❤q④✐❛❧ ②❦❜s❛❧ ❣❧ s❛❧ ♦♥❜❥❛♣❛❥✐❛❧ ⑨❦✐q❞❤✐❛❧ ❧❣❞❤✐

❧q❞❤♦♥♣♣➜❣❛❤♠q❜ ❛❜✇❣✐✐❛♣✐⑦ ⑧❣❛ ③❛❜✐❜➛❥♣❣❞❤❡❛❣✐ s❛❜ ➜❦❧❛❤✇❛❧s❛❧ ➻❣✐➜❛♠❛♣q❢✐❦❧❥ ❣❧ s❣❛❢❛✇

♥❤❧❛❤❣❧ ❢✐q❜❡ ♠❛♣q❢✐❛✐❛❧ ➨✐qs✐✐❛❣♣ ❢❛✐➜✐ ♦♥❜q❦❢r sq❢❢ q❦❢❜❛❣❞❤❛❧s ✉④④❛❧✐♣❣❞❤❛ ⑨❜❝❧④♣➛❞❤❛❧

➜❦❜ ➐♣❣✇q❜❛❥❦♣❣❛❜❦❧❥ ④❝❜ s❣❛❢❛❧ ➨✐qs✐❜q❦✇ ➜❦❜ ③❛❜④❝❥❦❧❥ ❢✐❛❤❛❧⑦

⑧❛❜ ③❛❜②❛❣❢ q❦④ s❣❛ ❵❛❥❜❝❧❦❧❥❢q❧④♥❜s❛❜❦❧❥❛❧ ❦❧✐❛❜ t❦❧❡✐ ➙⑦➣s s❛❜ ✐❛➥✐♣❣❞❤❛❧

➍❛❢✐❢❛✐➜❦❧❥❛❧ ❜❛❣❞❤✐ ❧❣❞❤✐ q❦❢r ❦✇ ❛❣❧❛ ➨❣❞❤❛❜❢✐❛♣♣❦❧❥ ❛❣❧❛❜ ➟❦q♣❣✐➛✐❢♦♥♣♣❛❧ ❵❛❥❜❝❧❦❧❥ ➜❦

❥q❜q❧✐❣❛❜❛❧⑦ ➻❣❛❜ ②❣❜s ♣❛s❣❥♣❣❞❤ ❛❣❧❛ ③❛❥❛✐q✐❣♥❧❢✐❜q❥❢❞❤❣❞❤✐ ♦♥❧ ➫↔ ❞✇ ❥❛④♥❜s❛❜✐r ②❛♣❞❤❛

❛❣❧❛ ❧q❞❤❤q♣✐❣❥❛ ❵❛➑④♣q❧➜❦❧❥ ❧❣❞❤✐ ❛❜✇✉❥♣❣❞❤✐⑦ ➍❝❜ s❣❛ t④♣q❧➜❦❧❥ ♦♥❧ ❵➛❦✇❛❧ q❦④

➺❣❛④❥q❜q❥❛❧ ❣❢✐ ❢♥❥q❜ ❛❣❧❛ ➨❞❤❣❞❤✐s❣❞❡❛ ♦♥❧ ➣r➎↔ ✇ ❛❜④♥❜s❛❜♣❣❞❤⑦ ➳❦s❛✇ ❢❣❧s s❣❛

✈❛❥❛♣❦❧❥❛❧ ➜❦❜ ❵❛➑④♣q❧➜❦❧❥ ❦❧➜❦❜❛❣❞❤❛❧sr sq ①❧❥q♠❛❧ ➜❦ ①❧➜q❤♣ ❦❧s ⑤✇④q❧❥ s❛❜

❵q❦✇➑④♣q❧➜❦❧❥❛❧ ❢♥②❣❛ ➜❦ ⑨❜✉➏❛ ❦❧s ①❜✐ ♦♥❧ ➨✐❜➛❦❞❤❛❜❧ ❦❧s ➻❛❞❡❛❧ ④❛❤♣❛❧⑦

➨❞❤♥✐✐❛❜❥➛❜✐❛❧ ♥s❛❜ ❧❦❜ ✇❣❧❣✇q♣ ♠❛➑④♣q❧➜✐❛ ➍♣➛❞❤❛❧ ②❛❜s❛❧ ❧❣❞❤✐ ❛➥➑♣❣➜❣✐ q❦❢❥❛❢❞❤♣♥❢❢❛❧r

②q❢ s❣❛ ➽❦q♣❣✐➛✐ s❛❜ ❵❛❥❜❝❧❦❧❥ ②❛❣✐❛❜ ❥❛④➛❤❜s❛✐⑦ ⑧❛❜ ♦♥❜❥❛♣❛❥✐❛ ⑨❜❝❧❥❛❢✐q♣✐❦❧❥❢➑♣q❧

❛❧✐❤➛♣✐ ➜②q❜ ➦❜❢q✐➜➑④♣q❧➜❦❧❥❛❧ ❣❧ ➳❦❢q✇✇❛❧❤q❧❥ ✇❣✐ s❛❜ ❵q❦✇④➛♣♣❥❛❧❛❤✇❣❥❦❧❥r ♠♣❛❣♠✐

➡❛s♥❞❤ ❣❧ s❛❜ ⑨❛❢q✇✐♠❛✐❜q❞❤✐❦❧❥ s❛❜ ❵❛❥❜❝❧❦❧❥❢q❧④♥❜s❛❜❦❧❥❛❧ ❦❧➜❦❜❛❣❞❤❛❧s⑦ ➦❣❧❛

❦✇④q❢❢❛❧s❛❜❛ ✈❛❥❛♣❦❧❥ ❦❧s ❥❛❧q❦❛ ➍❛❢✐♣❛❥❦❧❥ s❛❜ ❵❛➑④♣q❧➜❦❧❥❢✇q➏❧q❤✇❛❧ ②➛❜❛❧

❧♥✐②❛❧s❣❥r ❦✇ ❛❣❧❛❧ ✉❡♥♣♥❥❣❢❞❤ q❦❢❜❛❣❞❤❛❧s❛❧ ➨✐q❧sq❜s ➜❦ ❥❛②➛❤❜♣❛❣❢✐❛❧⑦

➾➃❶➁➉❹❸➀ ➚❿ ➋➉❿➄❿❶❼❷➅➪❷❶❿➀➁ ❿➀➄ ➶➌➉➊❸❶❻➉❺

➦❢ ④❛❤♣❛❧ ♦❛❜♠❣❧s♣❣❞❤❛ ➔q➏❧q❤✇❛❧ ➜❦❜ ❛❧❛❜❥❛✐❣❢❞❤❛❧ ➧➑✐❣✇❣❛❜❦❧❥ s❛❜ ❵❛♠q❦❦❧❥⑦

③♥❜❥q♠❛❧ ❤❣❛❜➜❦ ②❣❛ s❣❛ ➐♣❣✇q❢❞❤❦✐➜♣❛❣✐♣❣❧❣❛❧ s❛❜ ➨✐qs✐ ➐✉♣❧ ②❛❜s❛❧ ➜②q❜ ❣✇



�✁✂✄☎✆✝☎✆✞✟✠✡☛✆✆☛☎☞☞☎
✌✍✎✏✑✒✓✔✍✎✕✖✎✗ ✘✘
✙✚✛✛✜ ✢✣✕✕✍✤✥✏✎✦
✧✍✤✗★ ✚✛ ✩✩ ✪ ✫✚ ✛✚✚ ✜ ✬ ✚

✭✮✯✰✱✯✰✲✳✰✴✳✵
✶✷✸✹ ✢✺✛✻ ✫✼✚✛ ✚✜✚✚ ✚✚✚✘ ✛✚✙✼ ✚✚
✽✾✿★ ✽❀❁❂✢✺✫✫❃❃❃

❄✯❅✯❆✰❇❅✯❈❆❇✴✯❅
✢✣✕✕✍✤✥✏✎✦❉
❊✎✗ ✜✙ ✻✫

✢✍✎ ✽❋❊✢ ❊●❂ ✒✕✖ ✍✒✓
❍✓✍✎■❍✓✓✖✍✎ ❊❍✖❏✎✕❑▲❏✖▼◆
❖✍✎P❍✓✥ ✓❍❑▲ ◗✻✫
✽❏✓✥✍✕✓❍✖❏✎✕❑▲❏✖▼✔✍✕✍✖▼✗

P❏✓✥✗✓✎✑❘P❏✓✥✗✓✍✖ ❙✯❇❚❯❱❲✴❇✲✳✰✴✳✵
✶✷✸✹ ✢✺✚❳ ✫✼✚✻ ✚✜❳✚ ✚✚✚✚ ❳✫✼✘ ✚✚
✷✶❨ ✽❀❁❂✢✺✫✫❃❃❃

✭✴✯❩✯❅✰❩❬❬✯❅
✩✚✻✪✜✼✙✚✪✩✫❳✫

❁❭✍✓✥✍✓ ✕✒✓✥ ✕✖✍❏✍✎❍P▼❏✔✕◆
✦❪▲✒✔✗✺✎P✕❑▲❍✦✖✍✓ ❏✓✥
❫✍✎❴❪❑▲✖✓✒✕✕✍ ✕✒✓✥ ❖✏✓ ✥✍✎
✺✎P✕❑▲❍✦✖✕✕✖✍❏✍✎ P✍✦✎✍✒✖✗

❵❛❥❜❝❧s❦❧❥❢s♥❡❦✇❛❧✐ q❦④❥❛④❝❤❜✐r ❢♥♣♣❛❧ q♠❛❜ ➜❦✇ ➳②❛❞❡❛ s❛❜ ③❛❜♠❣❧s♣❣❞❤❡❛❣✐ ❣✇

❵❛♠q❦❦❧❥❢➑♣q❧ ④❛❢✐❥❛❢❛✐➜✐ ②❛❜s❛❧⑦ ➐♥❧❡❜❛✐ ♠❛✐❜❣④④✐ s❣❛❢➼

➯ ➲❦✐➜❦❧❥ ♦♥❧ tq❢❢❣♦❤q❦❢➯➨✐q❧sq❜s❢ ➒✇❣❧s❛❢✐❛❧❢ ➐➍➝➯➦④④❣➜❣❛❧➜❡♣q❢❢❛ ➩↔→ ➜❦❜

✈❛s❦➜❣❛❜❦❧❥ s❛❢ ➻❛❣➜➯ ❦❧s ➐❝❤♣♠❛sq❜④❢

➯ ③❛❜➑④♣❣❞❤✐❛❧s❛ ➭❧✐❛❥❜q✐❣♥❧ ♦♥❧ ➨♥♣q❜❛❧❛❜❥❣❛ q❦④ ⑧➛❞❤❛❜❧ ❦❧s ➍q❢❢qs❛❧⑦ ⑧❣❛❢❛ ❢♥♣♣

③♥❜❜q❧❥ ❥❛❥❛❧❝♠❛❜ ❵❛❥❜❝❧❦❧❥❢✇q➏❧q❤✇❛❧ ❤q♠❛❧r ❡q❧❧ q♠❛❜ s❦❜❞❤ ❢♥♣❞❤❛ ❛❜❥➛❧➜✐

②❛❜s❛❧⑦

⑧q❧❛♠❛❧ ❢♥♣♣✐❛ ④❛❢✐❥❛❢❛✐➜✐ ②❛❜s❛❧r sq❢❢ ♦♥❜❜q❧❥❣❥ ❜❛❞⑥❞❛♣✐❛❧ ♥s❛❜ ❛❜❢q✐➜②❛❣❢❛

❜❛❞⑥❞❛♣♠q❜❛❧ ❵q❦✇q✐❛❜❣q♣❣❛❧ ♠❛❣✇ ❵q❦ ♦❛❜②❛❧s❛✐ ②❛❜s❛❧⑦

➹➅❺➉➀➚❿➀➁❸➀ ➂➃➀ ➋➘❿➌❸➀ ❿➀➄ ➴➊❶➘❿❼❷❸❶➀

➍❝❜ s❣❛ ④❛❢✐❥❛❢❛✐➜✐❛❧ ①❧➑④♣q❧➜❦❧❥❛❧ ❢♥♣♣❛❧ ❣❧ ➡❛s❛✇ ➍q♣♣ ❤❛❣✇❣❢❞❤❛ ❦❧s ❢✐q❧s♥❜✐❥❛❜❛❞❤✐❛

❵q❦✇q❜✐❛❧ ❥❛②➛❤♣✐ ②❛❜s❛❧r s❣❛ ❤❛❣✇❣❢❞❤❛❧ ➺❣❛❜❛❧ ➲q❤❜❦❧❥ ❦❧s ➓❛♠❛❧❢❜q❦✇ ♠❣❛✐❛❧⑦

➦♠❛❧④q♣♣❢ ❢♥♣♣❛❧ ④❝❜ ➻❛❞❡❛❧ ❦❧s ⑨❛❤➛♣➜❛ ❤❛❣✇❣❢❞❤❛r ❢✐q❧s♥❜✐✐⑥➑❢❣❞❤❛r ④❜❦❞❤✐✐❜q❥❛❧s❛

①❜✐❛❧ ❥❛②➛❤♣✐ ②❛❜s❛❧ ❦❧s q❦❞❤ s❣❛❢ ✐❛➥✐♣❣❞❤ ④❛❢✐❥❛❢❛✐➜✐ ②❛❜s❛❧⑦

➋❸❺❸❿❼❷➊❿➀➁

➲➛❞❤✐♣❣❞❤❛ ❵❛♣❛❦❞❤✐❦❧❥ ➒➓❣❞❤✐♦❛❜❢❞❤✇❦✐➜❦❧❥→ ❤q✐ ♦❣❛♣④q❞❤❛ ❧❛❥q✐❣♦❛ ①❦❢②❣❜❡❦❧❥❛❧ q❦④

➺❣❛❜❛ ②❣❛ ➍♣❛s❛❜✇➛❦❢❛ ❦❧s ➭❧❢❛❡✐❛❧ q♠❛❜ q❦❞❤ ➔❛❧❢❞❤❛❧⑦ ⑧❣❛ ➨✐qs✐ ➐✉♣❧ ❢❛♣♠❢✐ ②❛❣❢✐ q❦④

❣❤❜❛❜ ➝❛♠❢❛❣✐❛ sq❜q❦④ ❤❣❧ ➒❤✐✐➑❢➼➤➤②②②⑦❢✐qs✐➯❡♥❛♣❧⑦s❛➤q❜✐❣❡❛♣➤↔➙➠➎➢➤❣❧s❛➥⑦❤✐✇♣→⑦ ⑧❣❛

❢❞❤➛s♣❣❞❤❛❧ ➦④④❛❡✐❛ ④❝❤❜❛❧ ♦⑦ q⑦ ❵❛❣ ➭❧❢❛❡✐❛❧ ❦❧s ➍♣❛s❛❜✇➛❦❢❛❧ ➜❦ ❛❜❤✉❤✐❛❧

➔♥❜✐q♣❣✐➛✐❢❜q✐❛❧ ➒➷➭❧❢❛❡✐❛❧❢✐❛❜♠❛❧➬→⑦ ⑧q✇❣✐ ❣❢✐ s❣❛ ➲♥✐②❛❧s❣❥❡❛❣✐ ❦✇④q❢❢❛❧s❛❜ ③♥❜❥q♠❛❧

➜❦❜ ❧➛❞❤✐♣❣❞❤❛❧ ❵❛♣❛❦❞❤✐❦❧❥ ❥❛❥❛♠❛❧r ❣s❛q♣❛❜②❛❣❢❛ s❦❜❞❤ ❛❣❧ ❵❛♣❛❦❞❤✐❦❧❥❢❡♥❧➜❛➑✐⑦

⑧❣❛ ❣❧ s❛❧ ✐❛➥✐♣❣❞❤❛❧ ➍❛❢✐❢❛✐➜❦❧❥❛❧ ♠❛❢❞❤❜❣❛♠❛❧❛❧ ③❛❜✇❛❣s❦❧❥❢✇q➏❧q❤✇❛❧ ♠➜❥♣⑦

➓❣❞❤✐♦❛❜❢❞❤✇❦✐➜❦❧❥ ❢❣❧s ➜②q❜ ❜❣❞❤✐❣❥r q♠❛❜ ❧❣❞❤✐ q❦❢❜❛❣❞❤❛❧s⑦ ➦❢ ④❛❤♣❛❧ ➜⑦ ❵⑦ ③♥❜❥q♠❛❧

➜❦❜ ➍q❜♠✐❛✇➑❛❜q✐❦❜➼ ⑧❣❛❢❛ ❢♥♣♣✐❛ ➜⑦❵⑦ ✇❣✐ ❛❣❧❛❜ ➨➑q❧❧❛ ♦♥❧ ➣➙↔↔ ♠❣❢ ➎➎↔↔ ➐ ❦❧s ✇❣✐ ❢❛❤❜

❥❛❜❣❧❥❛❧ ⑤♣✐❜q♦❣♥♣❛✐✐➯ ❦❧s ❵♣q❦q❧✐❛❣♣❛❧ ❣✇ ➓❣❞❤✐❢➑❛❡✐❜❦✇ ④❛❢✐❥❛♣❛❥✐ ②❛❜s❛❧⑦ ➨♥♣❞❤❛❢ ➓❣❞❤✐

②❣❜s q❦❞❤ ♦♥❧ ➔❛❧❢❞❤❛❧ q♣❢ q❧❥❛❧❛❤✇ ❛✇➑④❦❧s❛❧⑦

➲➛❞❤✐♣❣❞❤❛ ❵❛♣❛❦❞❤✐❦❧❥ ❣❢✐ q❦➏❛❜s❛✇ q❦④ ❛❣❧ ❧♥✐②❛❧s❣❥❛❢ ➔❣❧s❛❢✐✇q➏ ➜❦ ♠❛❢❞❤❜➛❧❡❛❧

❦❧s ❢♥♣♣✐❛ sq❤❛❜ s❛❜q❜✐ ❡♥❧❡❜❛✐❣❢❣❛❜✐ ②❛❜s❛❧r sq❢❢ ❵❛♣❛❦❞❤✐❦❧❥ ❧❦❜ s♥❜✐ ❛❜④♥♣❥❛❧ ❢♥♣♣r ②♥

❢❣❛ ❧q❞❤❥❛②❣❛❢❛❧❛❜②❛❣❢❛ q♣❢ ➜②❣❧❥❛❧s ❛❜④♥❜s❛❜♣❣❞❤ ❣❢✐⑦ ⑧q❢ ➓❣❞❤✐ ❢♥♣♣✐❛ ❧❦❜ ♠❛sq❜④❢②❛❣❢❛

➜⑦ ❵⑦ s❦❜❞❤ ❵❛②❛❥❦❧❥❢✇❛♣s❛❜ ❛❣❧❥❛❢❞❤q♣✐❛✐ ②❛❜s❛❧ ❦❧s s❣❛ ➓❣❞❤✐♣❛❣❢✐❦❧❥ ❢♥ ❥❛❜❣❧❥ ②❣❛

❧✉✐❣❥ ❢❛❣❧⑦ ➒❵❛❣✇ ➦❣❧❢❞❤q♣✐❛❧ ♦♥❧ ➓➦⑧ ✇❦❢❢ sq♠❛❣ sq❢ ❡❦❜➜④❜❣❢✐❣❥❛ ①❦④❢❞❤q♣✐❛❧ s❛❜

✇q➥❣✇q♣ ✇✉❥♣❣❞❤❛❧ ➻❛♣♣❣❥❡❛❣✐ ♦❛❜✇❣❛s❛❧ ②❛❜s❛❧→⑦ ❵❛②❛❥❦❧❥❢✇❛♣s❛❜ ❢♥♣♣✐❛❧ ❥❛❛❣❥❧❛✐

q❦❢❥❛❜❣❞❤✐❛✐ ❦❧s ❛❣❧❥❛❢✐❛♣♣✐ ②❛❜s❛❧r sq❢❢ ❢❣❛ ❧❣❞❤✐ ♠❛❜❛❣✐❢ q❦④ ❡♣❛❣❧❛ ➺❣❛❜❛r ➝❣❧s ❦⑦➛⑦

❜❛q❥❣❛❜❛❧⑦



�✁✂✄☎✆✝☎✆✞✟✠✡☛✆✆☛☎☞☞☎
✌✍✎✏✑✒✓✔✍✎✕✖✎✗ ✘✘
✙✚✛✛✜ ✢✣✕✕✍✤✥✏✎✦
✧✍✤✗★ ✚✛ ✩✩ ✪ ✫✚ ✛✚✚ ✜ ✬ ✚

✭✮✯✰✱✯✰✲✳✰✴✳✵
✶✷✸✹ ✢✺✛✻ ✫✼✚✛ ✚✜✚✚ ✚✚✚✘ ✛✚✙✼ ✚✚
✽✾✿★ ✽❀❁❂✢✺✫✫❃❃❃

❄✯❅✯❆✰❇❅✯❈❆❇✴✯❅
✢✣✕✕✍✤✥✏✎✦❉
❊✎✗ ✜✙ ✻✫

✢✍✎ ✽❋❊✢ ❊●❂ ✒✕✖ ✍✒✓
❍✓✍✎■❍✓✓✖✍✎ ❊❍✖❏✎✕❑▲❏✖▼◆
❖✍✎P❍✓✥ ✓❍❑▲ ◗✻✫
✽❏✓✥✍✕✓❍✖❏✎✕❑▲❏✖▼✔✍✕✍✖▼✗

P❏✓✥✗✓✎✑❘P❏✓✥✗✓✍✖ ❙✯❇❚❯❱❲✴❇✲✳✰✴✳✵
✶✷✸✹ ✢✺✚❳ ✫✼✚✻ ✚✜❳✚ ✚✚✚✚ ❳✫✼✘ ✚✚
✷✶❨ ✽❀❁❂✢✺✫✫❃❃❃

✭✴✯❩✯❅✰❩❬❬✯❅
✩✚✻✪✜✼✙✚✪✩✫❳✫

❁❭✍✓✥✍✓ ✕✒✓✥ ✕✖✍❏✍✎❍P▼❏✔✕◆
✦❪▲✒✔✗✺✎P✕❑▲❍✦✖✍✓ ❏✓✥
❫✍✎❴❪❑▲✖✓✒✕✕✍ ✕✒✓✥ ❖✏✓ ✥✍✎
✺✎P✕❑▲❍✦✖✕✕✖✍❏✍✎ P✍✦✎✍✒✖✗

⑨❜❦❧s❢➛✐➜♣❣❞❤❛ ❢❣❧s q♣❢♥ ❧q❞❤ s❛❧ t❜❣❧➜❣➑❣❛❧ s❛❜ ➨➑q❜❢q✇❡❛❣✐ ♠❛❣ ❛❣❧❛❜ ✐❣❛❜❢❞❤♥❧❛❧s❛❧

❵❛♣❛❦❞❤✐❦❧❥ sq❜q❦④ ➜❦ q❞❤✐❛❧r sq❢❢ s❣❛❢❛

➯ ❧❦❜ s♥❜✐ ❛❜④♥♣❥❛❧ ❢♥♣♣r ②♥ ❢❣❛ ➜②❣❧❥❛❧s ❛❜④♥❜s❛❜♣❣❞❤ ❣❢✐

➯ ❧❣❞❤✐ ❝♠❛❜ s❣❛ ❧♥✐②❛❧s❣❥❛ ➭❧✐❛❧❢❣✐➛✐ ❤❣❧q❦❢❥❛❤✐

➯ ❧❦❜ ❣✇ ✐q✐❢➛❞❤♣❣❞❤ ♠❛❧✉✐❣❥✐❛❧ ➳❛❣✐❜q❦✇ ➒♠➜❥♣⑦ ➺q❥❛❢➯ ❦❧s ➮q❤❜❛❢➜❛❣✐→ ❛❜④♥♣❥✐

➯ ❛❣❧❛ ①❧❢✐❜q❤♣❦❧❥ ♦♥❧ ➲q✐❦❜♥♠➡❛❡✐❛❧ ❦❧s ❵q❦②❛❜❡❛❧ ♦❛❜✇❛❣s❛✐

➯ ❧❣❞❤✐ ❧q❞❤ ♥♠❛❧ ❥❛❜❣❞❤✐❛✐ ❣❢✐r ❢♥❧s❛❜❧ ❦❧✐❛❜❤q♣♠ s❛❜ ➻♥❜❣➜♥❧✐q♣❛❧ ♠♣❛❣♠✐

➯ ❧❣❞❤✐ s❦❜❞❤ ➓❛❦❞❤✐❛❧ ❛❜④♥♣❥✐r s❛❜❛❧ ➺❛✇➑❛❜q✐❦❜ ➫↔➱✃ ❝♠❛❜❢✐❛❣❥✐

➯ ❡❦❜➜②❛♣♣❣❥❛ ➓❣❞❤✐q❧✐❛❣♣❛ ✇❣❧❣✇❣❛❜✐ ♠➜②⑦ sq❜q❦④ ♦❛❜➜❣❞❤✐❛✐ ❦❧s ❢✐q✐✐s❛❢❢❛❧ ②q❜✇②❛❣➏❛ ♥s❛❜

❥❛♣♠♣❣❞❤❛ ➓❣❞❤✐q❧✐❛❣♣❛ ✇❣✐ ➍q❜♠✐❛✇➑❛❜q✐❦❜❛❧ ➜②❣❢❞❤❛❧ ➣➙↔↔ ❦❧s ➎➎↔↔ ➐ ❦❧✐❛❜ ③❛❜➜❣❞❤✐ q❦④

➒❦♣✐❜q➯→ ♦❣♥♣❛✐✐❛ ♥s❛❜ ♠♣q❦q❧✐❛❣♣❢❜❛❣❞❤❛ ➓❣❞❤✐q❧✐❛❣♣❛⑦

➴❼❷❺❿➆➆❹❸➌❸❶❐❿➀➁

➝❣❜ ❜❛❥❛❧ q❧r s❣❛ ➲q✐❦❜❢❞❤❦✐➜♦❛❜♠➛❧s❛ ♠❛❣ ❡❝❧④✐❣❥❛❧ ③♥❜❤q♠❛❧ ➜❦❢q✇✇❛❧ ✇❣✐ s❛❧

➺❜➛❥❛❜❧ ✉④④❛❧✐♣❣❞❤❛❜ ❵❛♣q❧❥❛ ④✉❜✇♣❣❞❤ ➜❦ ♠❛✐❛❣♣❣❥❛❧ ❦❧s ❝♠❛❜ ❢♥♣❞❤❛ ③♥❜❤q♠❛❧ ➜❦

❣❧④♥❜✇❣❛❜❛❧⑦ ⑧q♦♥❧ q♠❥❛❢❛❤❛❧ ❣❢✐ s❛❜ ➲q✐❦❜❢❞❤❦✐➜♠❛❣❜q✐ ♠❛❣ s❛❜ ⑤❧✐❛❜❛❧

➲q✐❦❜❢❞❤❦✐➜♠❛❤✉❜s❛ ❣✇✇❛❜ ➜②❣❧❥❛❧s ➜❦ ♠❛✐❛❣♣❣❥❛❧⑦

➝❣❜ ♠❣✐✐❛❧ sq❜❦✇r ❦❧❢ ❝♠❛❜ s❛❧ ②❛❣✐❛❜❛❧ ③❛❜④q❤❜❛❧❢♦❛❜♣q❦④ ❣❧④♥❜✇❣❛❜✐ ➜❦ ❤q♣✐❛❧⑦ ③❣❛♣❛❧

⑧q❧❡❒

➔❣✐ ④❜❛❦❧s♣❣❞❤❛❧ ⑨❜❝➏❛❧

➓q❧s❛❢♦❛❜♠q❧s ❵⑤➲⑧ ➲✈➝r ♠❛♦♥♣♣✇➛❞❤✐❣❥✐❛❢ ③♥❜❢✐q❧s❢✇❣✐❥♣❣❛s ④❝❜ ❵❛✐❛❣♣❣❥❦❧❥❢♦❛❜④q❤❜❛❧

❵⑤➲⑧ ➐❜❛❣❢❥❜❦➑➑❛ ➐✉♣❧

❮❰ ÏÐÑ ÒÑÓÔÐÕÕÖ❰× ÏØÐÓÐÑ ÙÔÐÕÕÖ❰×❰ÚÛÜÐ ÝÚÑÐ❰ ÞÐÔÐØÕØ×Ôß

àÐÑÝÐØÓÐß

áâã äåæç èéÕ❰ê ëìíîïîìñíòóòîôõ ö÷õ ôîñô øùìúìûîíüýô þñÿ íì�îóúô ✁ìýñþñûí✂óþ✄ôñÿô îñ ☎øúñ✆ ✝✞✝✝✟

ÛÔÔ✠Óß✡✡ÝÝÝ☛ÞÖ❰Ï☞✌✍ÐÕ❰☛ÏÐ✡ÓÐÑ✎Ø✏Ð✡✠ÖÞÕØ✌ÚÔØ✍❰Ð❰✡ÏÐÔÚØÕ✡✠ÖÞÕØ✏ÚÔØ✍❰✡✠✍ÓØÔØ✍❰Ó✠Ú✠ØÐÑ☞✑ÖÐÑ☞ÐØ❰Ð☞✍Ð✌✍Õ✍×ØÓ✏ÛÐ☞

Ö❰Ï☞Ó✍✒ØÚÕÐ☞Ý✍Û❰Ö❰×ÓÞÚÖÝÐ❰ÏÐ☞Ø❰☞✌✍ÐÕ❰✡




